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Das ist doch Diskriminierung.  

Eine kommunikationswissenschaftliche Perspektive zum zweiten Diskussionsentwurf 

des Medienstaatsvertrags der Rundfunkkommission der Länder 

Pascal Schneiders 

Seit einigen Jahren schon planen die Bundesländer, zuständig für die Medienpolitik, eine An-

passung des Rundfunkstaatsvertrags an ein auf vielen Ebenen konvergierendes Mediensys-

tem. Smart-TVs, soziale Netzwerke, Video on Demand-Dienste, Sprachassistenten, Suchma-

schinen und Co. fungieren heute als im Alltag integrierte Gatekeeper von Angeboten und In-

halten. Ausgesprochenes Ziel ist dieses Medienstaatsvertrags ist es, „kommunikative Chan-

cengleichheit zu sichern – offline und online“. Vor Kurzem hat die Rundfunkkommission der 

Länder den zweiten Diskussionsentwurf veröffentlicht. Im Wesentlichen fokussiert er sich auf 

drei Bereiche: die Aktualisierung des Rundfunkbegriffs, die Ausweitung der Plattformregulie-

rung auf Medienplattformen und die Integration sogenannter Intermediäre. Zudem sollen mit 

dem Medienstaatsvertrag die Vorgaben der europäischen Richtlinie über audiovisuelle Medi-

endienste (AVMD) umgesetzt werden, weswegen er bis Mitte September 2020 verabschiedet 

sein muss.  

Der Medienstaatsvertrag stellt einen konsequenten Versuch dar, die Gewährleistung von An-

gebots- und Meinungsvielfalt den neuen digitalen Realitäten anzupassen. Das ist naturgemäß 

nicht einfach. Insbesondere an der Pflicht zur Diskriminierungsfreiheit und Auffindbarkeit 

bestimmter Angebote in Benutzeroberflächen und Intermediären scheiden sich die Geister der 

Ideologie. Das soll zum Anlass genommen werden, die wesentlichen Streitpunkte und ihren 

Hintergrund vorzustellen sowie die Sinnhaftigkeit der Länder-Pläne zur Abwägung von Dis-

https://www.rlp.de/de/aktuelles/einzelansicht/news/detail/News/zweite-anhoerung-zum-medienstaatsvertrag-am-03-juli-2019-gestartet-1/
https://www.rlp.de/de/aktuelles/einzelansicht/news/detail/News/zweite-anhoerung-zum-medienstaatsvertrag-am-03-juli-2019-gestartet-1/
https://www.rlp.de/fileadmin/rlp-stk/pdf-Dateien/Medienpolitik/MStV-E_Synopse_2019-07_Online_.pdf
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kriminierungsfreiheit auf der einen und Auffindbarkeit relevanter Angebote auf der anderen 

Seite zu bewerten.  

Ausgangsbedingungen im digitalen Mediensystem 

Das digitale Mediensystem ist – in den Worten von Webster (2010) – von drei zentralen Cha-

rakteristika geprägt: Einem Überangebot an Medienprodukten und -dienstleistungen, einem 

einfachen Zugang zu Medienangeboten sowie von knapper Aufmerksamkeit der Rezipienten. 

Eine Vielzahl an Informationsangeboten im Internet bedeutet nicht zwingend Vielfalt, jeden-

falls nicht unter den reichweitenstarken Angeboten abseits des long tails aus Nischenproduk-

ten. Darüber hinaus definiert sich die tatsächlich genutzte Vielfalt („exposure diversity“) auf-

grund der technisch und nutzerseitig bedingten Selektionsmechanismen wie der algorithmisch 

getriebenen Personalisierung nicht mehr ausschließlich als „Funktion des Angebots“ („content 

diversity“) (Stark & Steiner, 2016, S. 125; vgl. auch Helberger, Königslöw, & Noll, 2015; 

Napoli, 1999). 

Doch warum ist Meinungsvielfalt wichtig? Sie bietet Wahlfreiheit, treibt den Wettbewerb von 

Meinungen und Ideen voran, schärft das eigene Argument, sie trägt zur Wahrheitsfindung bei 

und schafft Verständnis für andere Meinungen und somit Kompromissbereitschaft. Nicht zu-

letzt fördert sie fundierte Urteile bei der demokratischen Teilhabe und unterstützt damit die 

Meinungs- und Willensbildung (Helberger, Karppinen, & D’Acunto, 2018; Stark & Steiner, 

2016). Aus bounded rationality-Sicht kann es aber auch zu viel des Guten geben. Dem liegt 

die (vielfach bewiesene) Annahme zugrunde, dass Individuen bei der Verarbeitung von In-

formationen nur begrenzt kognitive Ressourcen aufwenden können und wollen (Brosius, 

1995). Dysfunktional wird Vielfalt also, wenn sie desorientiert und in einer derartigen Frag-

mentierung von Angebot und Nutzung resultiert, dass eine gemeinsame Vorstellung der Rea-

lität verloren geht. Vielfalt bewegt sich demnach zwischen Entropie und Redundanz, der rich-

tige Grad bestimmt den Informationswert eines Angebots.  
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Es macht den Reiz von sozialen Netzwerken, Nachrichtenaggregatoren und Suchmaschinen 

(sogenannten Intermediären) sowie von Plattformen aus, dass sie auf die (antizipierten, be-

wussten wie unbewussten) Bedürfnisse ihrer Nutzer zugeschnittene Informationen filtern, 

sortieren und personalisieren. Algorithmische Personalisierung ist jedoch nicht allein das Re-

sultat der Präferenzen der Nutzer, sondern auch getrieben von den Interessen der Plattform 

selbst und den dort agierenden Werbetreibenden (Budzinski & Grusevaja, 2017; Helberger et 

al., 2018; Sandvig, Hamilton, Karahalios, & Langbort, 2014; Srnicek, 2017). Ziel ist es, eine 

möglichst lange Verweildauer der Nutzer zu erreichen, um letztlich möglichst viele und mög-

lichst lange möglichst treffgenaue Werbekontakte zu generieren. Die nicht-objektiven Aus-

wahlkriterien von Algorithmen drohen Gefahr, drei Arten von Verzerrung zu begünstigen 

(Webster, 2010; Bozdag, 2013):  

1. behavior bias: Nutzer hinterlassen Verhaltensdaten, wie die Dauer von Websiteaufru-

fen. Diese spiegeln nicht zwingend die Bewertung eines Produkts oder einer Dienst-

leistung nach dessen Nutzung wider, sie können missinterpretiert werden (vgl. auch 

Taipale, 2004, S. 153). 

2. personalization bias: Personalisierung reduziert Such-, Informations- und Transakti-

onsaufwand. Doch vielfach wird nur das ausgespielt, was den Einstellungen des Nut-

zers entspricht („Gleich und gleich gesellt sich gern“). 

3. popularity bias: Populäre Produkte oder Dienstleistungen, die ohnehin viel Aufmerk-

samkeit erhalten, gewinnen überproportional viel Aufmerksamkeit („Wer hat, dem 

wird gegeben“).  

Das bedeutet: Algorithmen bewerten Informationen, schließen einige ein und andere aus 

(Saurwein, Just, & Latzer, 2017) – was den meisten Nutzern nicht bewusst ist (Fischer & Pe-

tersen, 2018; Stark, Magin, & Jürgens, 2017, S. 189). Plattformen fördern somit kaum eine 

unabhängige Entscheidungsfindung, sondern legen bestimmte Nutzungsweisen nahe (auch 
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durch ihr Design; siehe Bedjaoui, Elouali, & Benslimane, 2018; Eyal & Wegberg, 2016). 

Mehr noch üben sie auch Einfluss auf Dritte, die ihr Inhalte zuliefern – bspw. Nachrichtenor-

ganisationen, die sich den Plattformlogik anpassen und ihre Inhalte (noch) emotionaler aufbe-

reiten, um Aufmerksamkeit zu gewinnen (Beckett & Deuze, 2016; Helmond, 2015; Welbers 

& Opgenhaffen, 2019). Doch der Anschein von Neutralität und absoluter Kundenorientierung 

verhilft den Plattformen zu Legitimität und treibt ihre Institutionalisierung voran (Caplan & 

boyd, 2018). 

Zum Medienstaatsvertrag 

Der Medienstaatsvertrag führt nun drei wichtige neue oder modifizierte Begriffe an:  

1. Unter Medienintermediären wird jedes Telemedium (ergo Internetangebot) verstan-

den, „das auch journalistisch-redaktionelle Angebote Dritter aggregiert, selektiert und 

allgemein zugänglich präsentiert, ohne diese zu einem Gesamtangebot zusammenzu-

fassen“ (§ 2 Abs. 2 Nr. 13 b). Dazu zählen u. a. Suchmaschinen, soziale Netzwerke, 

user generated content-Portale oder Nachrichtenaggregatoren. 

2. Medienplattformen (§ 2 Abs. 2 Nr. 13) bündeln Rundfunk, rundfunkähnliche Tele-

medien oder (nicht zwingend audiovisuelle) Telemedien mit journalistisch-

redaktionell gestalteten Angeboten. Im Gegensatz zu Intermediären liegt hier jedoch 

ein vom Anbieter bestimmtes, abgeschlossenes Gesamtangebot vor. Beispiele sind Vi-

deo on Demand-Dienste wie Netflix oder Smart TV-Portale wie der Samsung Smart 

Hub. 

3. Benutzeroberflächen (§ 2 Abs. 2 Nr. 13 a) sind Bestandteil von Medienplattformen. 

Sie bieten eine Übersicht über Angebote oder Inhalte einzelner oder mehrerer Medi-

enplattformen und ermöglichen deren direkte Ansteuerung. Ein typischer Vertreter 

sind Elektronische Programmführer. 
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Nach Vorgabe des Medienstaatsvertrags sollen Medienintermediäre einen Zustellungsbe-

vollmächtigten benennen und ihre Kriterien für den Zugang, Aggregation, Selektion und Prä-

sentation von Inhalten transparent machen. Weiterhin dürfen sie journalistisch-redaktionell 

gestaltete Angebote nicht unterschiedlich behandeln (§ 53 e Abs. 1). Ausgenommen sein sol-

len u. a. Intermediäre, die weniger als eine Million Nutzer pro Monat erreichen. Gleicherma-

ßen sollen Medienplattformen Rundfunk, rundfunkähnliche Telemedien (Audio- und audio-

visuellen Angebote auf Abruf) und Telemedien (bspw. Onlinezeitungen) nicht beim Zugang 

behindern und gegenüber gleichartigen Angeboten „nicht ohne sachlich gerechtfertigten 

Grund“ unterschiedlich behandeln (§ 52 c Abs. 2).  

Darüber hinaus sollen Benutzeroberflächen gleichartige Angebote oder Inhalte bei der Auf-

findbarkeit, „insbesondere der Sortierung, Anordnung oder Präsentation in Benutzeroberflä-

chen“ nicht unterschiedlich behandeln (§ 52 e Abs. 2). Öffentlich-rechtliche Telemedienange-

bote oder „vergleichbare Telemedienangebote privater Anbieter, die in besonderem Maß ei-

nen Beitrag zur Meinungs- und Angebotsvielfalt“ leisten, sollen „leicht auffindbar“ sein (§ 52 

e Abs. 4), was als Instrument positiver Vielfaltssicherung unter dem Schlagwort „must be 

found“ bekannt ist. Die Auswahl solcher für jeweils zwei Jahre privilegierten Angebote er-

folgt durch die Landesmedienanstalten. Sie sollen dabei folgende Kriterien berücksichtigen (§ 

52 e Abs. 5):  

1. der zeitliche Anteil an nachrichtlicher Berichterstattung über politisches und zeitge-

schichtliches Geschehen, 

2. der zeitliche Anteil an regionalen und lokalen Informationen, 

3. das Verhältnis zwischen eigen- und fremdproduzierten Programminhalten, 

4. der Anteil an barrierefreien Angeboten, 

5. das Verhältnis zwischen ausgebildeten und auszubildenden Mitarbeitern, die an der 

Programmerstellung beteiligt sind, 
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6. die Quote europäischer Werke und 

7. der Anteil an Angeboten für junge Zielgruppen. 

Zum Diskriminierungsverbot 

Es erscheint zunächst paradox, aber: Dass Intermediären und Plattformen u. a. auf Grundlage 

personenbezogener Daten Angebote und Inhalte ungleich behandeln, steht einem Diskriminie-

rungsverbot nicht entgegen. Denn als diskriminierend wird aufgefasst, wenn von den Regeln 

der Aggregation, Selektion und Präsentation zugunsten oder zulasten eines bestimmten Inhalts 

abgewichen wird (§ 53 e Abs. 2). Worauf das Diskriminierungsverbot wohl eher abzielt, ist 

die Vermeidung politisch motivierter, systematischer Unterdrückung bestimmter Angebote 

und Inhalte, wie es 2016 einige konservative Medien und Politiker Facebook vorwarfen (und 

heute noch tun: Trump, 2019). Auslöser war die Behauptung eines ehemaligen Mitarbeiter 

des Unternehmens, Nachrichtenkuratoren würden Beiträge konservativer Medien im 

„trending news“-Bereich des Netzwerks trotz ihrer Popularität regelmäßig verbergen (Sutton, 

Gold, & Sterne, 2016). Das ist neben ihrer Reichweite und mangelnden Transparenz insofern 

problematisch, als dass Plattformen und Intermediäre keine Verlage sind und somit keinen 

Tendenzschutz (§ 118 Betriebsverfassungsgesetz) genießen, der den Schutz der geistig-

ideellen Zielsetzung umfasst. Diskriminierung, ob durch die Plattformanbieter oder den Staat, 

nachzuweisen, stellt jedoch eine große Herausforderung dar (Cornils & Liesem, o.J., S. 22). 

Das fällt schon im strenger regulierten Bereich der (politischen) Werbung schwierig (Kreiss 

& McGregor, 2019).  

Zum Auffindbarkeitsgebot  

Gleichwohl stellt die must be found-Regelung selbst eine Form von politisch motivierter Dis-

kriminierung dar, die mit einem Eingriff in die Gestaltungsfreiheit von Benutzeroberflächen 

und den Wettbewerb der Inhalte einhergeht. Die prominente Platzierung von Angeboten und 

Inhalten auf Benutzeroberflächen steht dabei in der Tradition der must carry-Regelung (§ 52 b 
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Rundfunkstaatsvertrag). Dabei handelt es sich um die Verpflichtung von Plattformen bspw. 

im Sinne von Kabelnetzbetreibern zur Durchleitung öffentlich-rechtlicher Programme. Die 

Regelung stellte die Konsequenz von angebotsseitiger Frequenzknappheit dar. Die must be 

found-Regelung hingegen wird auf den nutzerseitigen information overload zurückgeführt 

(Stark & Steiner, 2016, S. 128). Demnach ist eine „Fokussierung auf ein vielfältiges Angebot 

nicht mehr ausreichend für eine umfassende Vielfaltsregulierung. Das Ziel kann nur dann 

erreicht werden, wenn der Nutzer Zugang zu dieser Vielfalt hat und diese auch wahrnimmt“ 

(S. 125). 

Diese positive Diskriminierung ist u. a. aus dem Grund begrüßenswert, weil es die Reichweite 

und damit auch die Legitimität der beitragsfinanzierten, zur Binnenpluralität verpflichteten 

Angebote erhöht. Gleichzeitig weisen Schulz & Dreyer vom Leibniz-Institut für Medienfor-

schung | Hans-Bredow-Institut darauf hin, dass Diskriminierungsvorschriften als „Einfallstor 

für eine gesinnungsbezogene Medienregulierung“ (2018, S. 15) dienen können. Der Bran-

chenverband Bitkom wirft vor, der Medienstaatsvertrag führe zur „Bevormundung der Ver-

braucher“ (Krempl, 2019). In gleicher Weise beklagt der Verband der Internetwirtschaft, dass 

Vorschriften zur Ausgestaltung von Benutzeroberflächen „unnötig tief in die Nutzerautono-

mie“ eingreifen (Verband der Internetwirtschaft e.V. (ECO), 2019). Und die ehemalige Abge-

ordnete im Europäischen Parlament Nadja Hirsch (FDP) brachte die höhere Auffindbarkeit 

von Inhalten schon 2013 in Verbindung mit „Vorzensur“ (Hirsch, 2013).  

Zu Recht kritisieren kann man, dass die qualitativen Anforderungen an leicht aufzufindende 

Angebote trotz eines Kriterienkatalogs, den es jedoch lediglich zu „berücksichtigen“ gilt, In-

terpretationsspielraum übriglassen. Benutzeroberflächen üben einen großen Einfluss auf das 

Navigationsverhalten der Nutzer und somit auf den Erfolg der Angebote aus (Stark, 2007, S. 

225). Erhöht man die Auffindbarkeit bestimmter Angebote, leidet darunter natürlich die Auf-

findbarkeit anderer. Hier ist eine Vielzahl an Auseinandersetzungen zwischen den Anbietern 
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um die Platzierung zu erwarten. Andererseits könnte das Gebot der Auffindbarkeit den inhalt-

lichen Wettbewerb zwischen privaten Anbietern stimulieren. Der Vielfalt wegen wäre es an-

gebracht, auch kleinere Anbieter zu privilegieren. Ebenfalls durch die Rechtsprechung noch 

konkretisiert werden muss der generalklauselartige Einwand einer „sachlich gerechtfertigten“ 

Diskriminierung von Angeboten oder Inhalten auf Medienplattformen (§ 52 e Abs. 2).  

Von einer Bevormundung oder Autonomieeinschränkung der Nutzer kann jedoch keine Rede 

sein. § 52 e Abs. 6 sieht vor, dass die „Sortierung oder Anordnung von Angeboten oder Inhal-

ten […] auf einfache Weise und dauerhaft durch den Nutzer individualisiert werden können“ 

muss. Das relativiert die extern festgelegte Auffindbarkeit bestimmter Angebote. Die Nutzer 

können weiterhin informationell selbstbestimmt handeln.  

Paternalistische Einschränkung der Nutzerautonomie? 

Mehr noch kann die Mündigkeit der Bürger sogar davon profitieren, wenn bestimmte, nicht 

direkt auf ihre Vorlieben basierende Angebote hervorgehoben und zufällig entdeckt werden. 

Schließlich kann das die Vielfalt der Angebote und Entscheidungen und das Wissen1 des Ein-

zelnen vergrößern. Um wirklich frei und autonom sein zu können, „benötigen wir auch ‚gute‘ 

oder wünschenswerte Optionen zur Auswahl“ (Helberger et al., 2018, S. 201; vgl. auch Kiefer 

2010, S. 94-96). Aus der Forschung über Elektronische Programmführer ist bekannt, dass 

Nutzer aus mangelnder Kenntnis über das Programmangebot ein relativ kleines Repertoire 

genutzter Kanäle pflegen (Stark, 2007, S. 240). Daher gilt: „Helping audiences to choose 

more diverse content also can be an element of the role of the public-service media in educat-

ing users“ (Helberger, 2015, S. 1334). Darüber hinaus kann die must be found-Regelung zu 

einer gemeinsamen Verständnis- und Diskussionsgrundlage und zur Integration der Gesell-

schaft beitragen.  

                                                           
1
 Freilich vollzieht sich um die Deutungshoheit des Begriffs Wissen ebenfalls eine Auseinandersetzung (Neu-

berger et al., 2019). 
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Dennoch, Menschen wollen selbst entscheiden, was für sie relevant ist, und es nicht von Drit-

ten vorgesetzt bekommen. Nicht jeder will sich „helfen lassen“ (vgl. auch Fotion, 1979). Re-

gulierungen im Allgemeinen und das Diskriminierungsverbot wie Auffindungsgebot im Spe-

ziellen interessieren sich nicht für die Interessen des Einzelnen und suggerieren, die Nutzer 

wissen oder können es nicht besser (vgl. auch Ytreberg, 2002). Dazu Menschen streben eine 

Konsonanz zwischen den Inhalten, die sie konsumieren, und ihren Einstellungen an (Festin-

ger, 2001 [1957]) – nicht jeder wünscht sich Vielfalt. 

Dem kann entgegengehalten werden, dass auch Personalisierung durch Intermediäre und 

Plattformen, zumal wenn nach intransparenten Kriterien vorgenommen, als Einschränkung 

der Nutzerautonomie aufgefasst werden (Helberger et al., 2015; Zarsky, 2003, S. 38ff.). Den 

Nutzern wird nur ein „reduced sense of the possible“ (Schwartz, 1999, S. 825) vermittelt. Hier 

äußert sich eine Paternalismus kennzeichnende „strong imbalance of knowledge and power, 

the presence of hierarchy, and the lack of choice” (Helberger, 2015, S. 1334), die sich zwi-

schen Nutzern und Plattformen als „black boxes“ existiert (Pasquale, 2015; vgl. auch Acqu-

isti, Taylor, & Wagman, 2015; Gillespie, 2014).  

Hinter dem Streit um die Diskriminierungsfreiheit und die must be found-Regelung steht die 

Frage, wem man mehr ver- oder misstraut – dem Markt oder dem Staat? Nimmt man eine 

vermeintliche oder tatsächliche Autonomieeinschränkung lieber vonseiten einer staatsfernen, 

durch den Gesetzesgeber legitimierten Institution oder von kommerziellen, datengetriebenen 

Unternehmen in Kauf? Vertrauen ist dabei immer zukunftsgerichtet.  

Bei aller mitunter berechtigten Skepsis gegenüber staatlichen Eingriffen sollte bewusst sein, 

dass der Markt von Intermediären hoch konzentriert und von Informationsasymmetrien ge-

prägt ist. Werden das Diskriminierungsverbot und das Auffindungsgebot als Eingriff in die 

Autonomie verstanden, muss klar sein, dass den Nutzern bereits jetzt lediglich ein Ausschnitt 

des Angebots präsentiert wird, sie also nicht die volle Wahlfreiheit haben (Schulz & Dankert, 
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2016). Personalisierung bedeutet (positive) Diskriminierung von Angeboten und Inhalten 

(auch) aufgrund personenbezogener Daten (Helberger, 2015, S. 1332; Zarsky, 2003, S. 38ff.). 

Das ist Teil des Geschäftsmodells von Plattformen und durchaus wünschenswert, weil es zu 

einer effizienteren Ressourcenallokation führen kann. Der Medienstaatsvertrag hingegen sieht 

allenfalls eine nicht-personalisierte positive Diskriminierung auf der höheren Aggregatebene 

von Angeboten, die einen Beitrag zur Meinungs- und Angebotsvielfalt leisten, vor. Angesichts 

der nutzerseitig kaum wahrgenommenen Vielfalt im Netz ist dies aus deliberativer Perspekti-

ve durchaus wünschenswert. Die Privilegierung sollte in ihrer Wirkung jedoch nicht über-

schätzt werden, sind öffentlich-rechtliche Angebote in vielen Benutzeroberflächen ohnehin 

bereits jetzt prominent platziert. Nicht beabsichtigt allerdings ist eine medienstaatsvertraglich 

regulierte Ausspielung bestimmter Inhalte. Erst recht nicht beabsichtigt ist eine Zensur. Die 

mitunter alarmistischen Töne in der Debatte um den Medienstaatsvertrag sind auch darauf 

zurückzuführen, dass der Begriff Zensur instrumentalisiert wird. Zensur finde demnach nicht 

nur statt, wenn staatliche Institutionen Inhalte kontrollieren und ihren Zugang verhindern, 

sondern bereits, wenn ihre Auffindbarkeit verringert wird (vgl. auch Knebel, 2018, S. 270).  
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